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Ordnungsgelder  gemäß § 30 Abs. 4 der WFLV - JspO :             Stand :  Dezember 2005 
 
 
   Spielklasse des  Regional- Landes- Kreises 
.   verbandes verbandes   . 
 
1. Nichtvorlage des Spielerpasses innerhalb einer Woche nach Antreten ohne 
  Pass bzw. nach Wiedereingang des Passes von der Passstelle 10,- 5,- 5,- 
 
2. Einsatz eines Spielers ohne Spielberechtigung  25,- 20,-  15,- 
 
3. Einsatz eines Spielers in der Schutzfrist oder in der niederen Altersklasse 10,- 10,- 10,- 
 
4. Einsatz eines Spielers unter falschem Namen  100,- 100,- 75,- 
 
5. Nichteinsenden des Spielberichts innerhalb einer Woche 10,- 5,- 5,- 
 
6. Nichtausfüllung des Spielberichts  20,- 15,- 10,- 
 
7. Unvollständiges Ausfüllen des Spielberichts bzw. Fehlen der Unterschrift 10,- 10,- 5,- 
 
8. Nichtantreten bei Turnieren und Treffs A - D-Junioren 200,- 150,- 100,- 
   E - F-Junioren und Bambini - - 50,- 
 
9. Nichtantreten einer Juniorenmannschaft A - B-Junioren 200,- 150,- 75,- 
   C - D-Junioren 100,- 75,- 50,- 
   E - F-Junioren und Bambini - - 30,- 
 
10. Mangelnder Platzaufbau oder Fehlen des Balles : 
  a )  wenn Spielverlust die Folge war  100,- 50,- 30,- 
  b )  in allen anderen Fällen  25,- 20,- 10,- 
 
11. Spielen gegen Nichtverbandsvereine und gesperrte Mannschaften 50,- 50,- 50,- 
 
12. Zurückziehen einer Juniorenmannschaft nach dem Meldetermin des Kreises / 
  Verbandes bzw. während der Pflichtspielzeit  A - D-Junioren 250,- 150,- 75,- 
   E - F-Junioren und Bambini - - 40,- 
 
13. Spielen bei einem Spielverbot  20,- 20,- 20,- 
 
14. Nichteinladen oder verspätetes Einladen des Schiedsrichters und der 
  Schiedsrichterassistenten sowie der Gastmannschaft 20,- 10,- 10,- 
 
15. Fehlendes Passbild bzw. Nichterneuerung des Spielerpassbildes nach 
  Beanstandung durch den Schiedsrichter oder KJA  10,- 5,- 5,- 
 
16. Nichtherausgabe des Spielerpasses innerhalb der Frist des § 11 Abs. 5 20,- 20,- 20,- 
 
17. Verstoß gegen § 16 Abs. 9  ( mehr als ein Spiel / Tag ) 20,- 10,- 10,- 
 
18. Eigenmächtige Verlegung eines Pflichtspiels ohne Genehmigung des Staffelleiters 25,- 10,- 10,- 
 
19. Verstoß gegen § 21  ( Teilnahme am Training in einem anderen Verein ) 75,- 50,- 50,- 
 
20. Unentschuldigtes Fernbleiben von angesetzten Tagungen 50,- 30,- 30,- 
 
21. Nichtabgabe einer verlangten Meldung oder Nichteinhaltung eines Termins 25,- 15,- 15,- 
 
22. Nichtabstellen eines Junioren zu Auswahlspielen und Lehrgängen 30,- 15,- 15,- 
 
23. Abgabe von Falschmeldungen  75,- 50,- 50,- 
 
24. Unterlassen der Meldung des Spielergebnisses gemäß § 19 Abs. 10 20,- 15,- 5,- 
 
25. Ausrichtung nicht genehmigter Turniere  100,- 75,- 75,- 
 
26. Tragen von Werbung auf Spielkleidung ohne Genehmigung 30,- 20,- 10,- 
 
 


